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Richtplanung Graubünden / Valposchiavo  

1. Das Wichtigste in Kürze 
Der kantonale Richtplan koordiniert die Ansprüche an den Lebensraum mit grösseren räumli-
chen Auswirkungen und verortet die Ansprüche von wichtigen Nutzungen mittels räumlichen 
Festlegungen auf einem Plan.  

Das Projekt „Lagobianco“ der Repower führt zu Veränderungen bei den räumlichen Dispositio-
nen im Valposchiavo. Neue Raumansprüche treten auf und verändern die bisher festgelegten 
räumlichen Dispositionen. Das Projekt „Lagobianco“ ist für Graubünden ein energiewirtschaftlich 
wirklich bedeutendes Ausbauprojekt und bietet auch ökologische Chancen.  

Betroffen von den Veränderungen bei den Raumansprüchen sind folgende Themen des kanto-
nalen Richtplans: 
- Energieproduktion aus Grossanlagen 
- Naturschutz 
- Oberflächengewässer 
- Materialabbau und Materialverwertung 
- Abfallbewirtschaftung  
- Optionen Freihalten 
 
Art. 9 des Bundesgesetzes über die Raumplanung besagt, dass der Richtplan angepasst wird, 
wenn sich die Verhältnisse ändern, sich neue Aufgaben stellen oder gesamthaft bessere Lösun-
gen möglich sind.  

Der vorliegende Bericht beschreibt, wie sich die Veränderungen bei wichtigen Raumansprüchen 
im kantonalen Richtplan auswirken und was diese Veränderungen bedeuten.  

In Bezug auf Festlegungen in der regionalen Richtplanung finden ebenfalls Veränderungen statt. 
Diese betreffen zum Teil sehr spezifisch das Valposchiavo und sind - ergänzend zum kantona-
len Richtplan - „regionale richtplanerische Spezialiäten“. Der regionale Richtplan wird gleichzei-
tig und koordiniert zum kantonalen Richtplan angepasst, gleichzeitig öffentlich aufgelegt und 
gleichzeitig von der Regierung genehmigt. 
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2. Ausgangslage und Zielsetzung 
Der kantonale Richtplan koordiniert die Ansprüche an den Lebensraum mit grösseren räumli-
chen Auswirkungen und verortet die Ansprüche von wichtigen Nutzungen mittels räumlichen 
Festlegungen auf einem Plan.  

Das Projekt „Lagobianco“ der Repower führt zu Veränderungen bei Raumansprüchen: Neue 
Raumansprüche treten auf und verändern die bisherigen Dispositionen, massgebende Auslöser 
sind zwei Elemente:  

1. Das Projekt der Repower verändert die räumlichen Dispositionen, indem  
- bisherige Raumansprüche nicht mehr nötig sind und ersatzlos gestrichen werden und  
- bisherige Raumansprüche durch neue so überlagert werden, das erstere nicht mehr 

möglich sind. Neue Lösungen müssen gesucht werden und bisherige Raumansprüche 
werden abgelöst und durch neue ersetzt. 

Siehe dazu Kapitel 3.1 dieses Berichtes. 

2. Das Grossprojekt „Lagobianco“ hat Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen zur Folge. Das ist 
gesetzlich verankert. Damit die nötigen Flächen für Ersatzmassnahmen vorhanden sind, 
wurde ein Gewässerentwicklungskonzept (GEK) erarbeitet. Dieses reserviert entlang der 
Gewässer im Valposchiavo Flächen, die für Hochwasserschutzmassnahmen, aber auch für 
die Realisierung dieser Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen vorgesehen sind. Letzteres wird 
im Detail und aufgrund der spezifisch regionalen Auswirkung im regionalen Richtplan festge-
legt. Der regionale Richtplan wird gleichzeitig und koordiniert zum kantonalen Richtplan er-
arbeitet, gleichzeitig öffentlich aufgelegt und gleichzeitig von der Regierung genehmigt. 
Siehe dazu Kapitel 3.2 dieses Berichtes. 

Der vorliegende Bericht zum Richtplan dient der materiellen und formellen Koordination – was 
heisst das: 
- Materielle Koordination: Es wird aufgezeigt, wie sich die Disposition von wichtigen Rauman-

sprüchen auf kantonaler Ebene verändern.  
- Formelle Koordination: Es wird aufgezeigt, in welchen Verfahrens- und Entscheidungspro-

zessen das Kraftwerkprojekt und in welchen Verfahrens- und Entscheidprozessen der Richt-
plan beschlossen werden und wo die Schnittstellen sind. 

 

3. Elemente der Richtplananpassung 
3.1 Projekt Lagobianco (Konzessionsgesuch 2010/2011) 

3.1.1 Beschrieb 

Im Hinblick auf die Neukonzessionierung der Kraftwerkskette im oberen Puschlav arbeitete die 
Rätia Energie AG (heute Repower) das Konzessionsprojekt 95, kurz KP 95, aus. Das Projekt 
beinhaltete eine Vergrösserung des Nutzvolumens des Lago Bianco auf 48 Mio. m3, was einer 
Erhöhung der Staumauern um rund 17 Meter gegenüber heute entsprach. Dieser Ausbau der 
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bestehenden Anlagen beinhaltete aber auch erhebliche ökologische Auswirkungen auf die be-
troffenen Fliessgewässer. Dieses Projekt bildete die Basis für den Richtplaneintrag aus dem 
Jahre 2002 und war Gegenstand des Regierungsbeschlusses und der Genehmigung durch den 
Bundesrat. 

Nachdem die betroffenen Gemeinden und die Regierung das Projekt genehmigt hatten, reichten 
die Umweltschutzorganisationen WWF, SGS und Pro Natura dagegen Rekurs beim Verwal-
tungsgericht des Kantons Graubünden ein. Das Verwaltungsgericht wies den Rekurs zurück, 
worauf WWF, SGS und Pro Natura beim Bundesgericht eine Beschwerde einreichten. Die ver-
fahrene Situation führte schliesslich dazu, dass Gespräche am runden Tisch zwischen Repower, 
Pro Natura, SGS und WWF stattfanden. 

Aufgrund des konstruktiven Dialogs innerhalb der Arbeitsgruppe haben Repower, Pro Natura, 
SGS, WWF, die Gemeinde Poschiavo, die Gemeinde Pontresina, die Bürgergemeinde Pontresi-
na und die Regierung des Kantons Graubünden beschlossen, beim Bundesgericht das Verfah-
ren zu sistieren und ein Alternativprojekt auf dessen Machbarkeit zu überprüfen. 

Im Rahmen der Machbarkeitsanalyse wurde ein Projekt für ein Pumpspeicherwerk (PSW) im 
Valposchiavo untersucht. Es resultierte ein Gesamtprojekt, welches den Weiterbetrieb und Aus-
bau der Kraftwerkanlagen im ganzen Tal umfasst. Das Herzstück der Anlage besteht im Bau 
eines neuen 1000 MW-Pumpspeicherwerkes zwischen dem Lago Bianco und dem Lago di 
Poschiavo. Die bestehenden Anlagen der Repower sollen auf den Stufen Palü-Cavaglia-Robbia 
sowie Miralago-Campocologno weiterbetrieben werden. Der ausgearbeitete Projektvorschlag 
umfasst neben technischen und baulichen Bestandteilen auch wichtige spezifisch betriebliche 
sowie ökologische und landschaftsschonende Projektinhalte. 

Für die Sicherstellung einer positiven Umweltbilanz und somit für die Konzessionsgenehmigung 
des Projekts Lagobianco sind für die nicht vermeidbaren ökologischen Beeinträchtigungen Er-
satzmassnahmen in Gewässerlebensräumen erforderlich. Da diese Beeinträchtigungen einen 
gewissen Umfang haben, namentlich die durch die Seebewirtschaftung beeinträchtigten Uferbe-
reiche des Lago di Poschiavo sowie die Restwasserstrecken der genutzten Bäche, wird die Er-
satzpflicht einen entsprechend grossen Umfang annehmen. Diese Ersatzpflicht kann im 
Valposchiavo neben Aufwertungen im Lago di Poschiavo nur mit Gewässerrevitalisierungen, 
insbesondere am Poschiavino erfüllt werden. 

 

3.1.2 Koordination in formeller Hinsicht 

Das Konzessions- und anschliessend Projektgenehmigungsverfahren des Repower-Projektes 
richtet sich nach Art. 52ff bzw. 57ff des Bündner Wasserrechtsgesetztes (BWRG). In diesen Ver-
fahren trifft die Regierung jeweils gesamtheitliche Interessenabwägungungen. Sämtliche pro-
jektbezogenen Auswirkungen werden in diesem Verfahren ermittelt, dokumentiert, abgewogen 
und entschieden. Bei diesem Verfahren wird der Bund auch begrüsst, wie dies beim kantonalen 
Richtplan auch der Fall ist. 
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Das Richtplanverfahren richtet sich nach der Eidgenössischen Raumplanungsgesetzgebung 
(RPG; RPV) und nach der kantonalen Raumplanungsgesetzgebung (KRG; KRVO). Der kanto-
nale Richtplan wird von der Regierung beschlossen und vom Bundesrat genehmigt. 

Die Verfahren von Richtplan und Konzession werden eng miteinander koordiniert. Zeitlich 
gleichgeschaltet werden 

- Die öffentliche Auflage 
- Der Miteinbezug des Bundes via Vorprüfungsverfahren des kantonalen Richtplans sowie 

Anhörung der betroffenen Bundesstellen im Konzessionsverfahren über die Konzessi-
onserteilung 

- Der Entscheid der Regierung über Konzession und Richtplan 

Bei der Koordination ist es wichtig, dass klare „Schnittstellen“ zwischen den beiden Verfahren 
eingehalten werden. Diese werden wie folgt definiert: 

- Sämtliche projektbezogenen Auswirkungen werden in Konzession- und Projektgenehmi-
gung thematisiert und entschieden. Die Auswirkungen des Projektes Lagobianco auf das 
räumliche Dispositiv auf Ebene kantonaler Richtplan werden mit der vorliegenden Richt-
plananpassung thematisiert und entschieden. Gesetzliche Grundlage für die zeitliche und 
materielle Koordination der Entscheide ist Art. 25a des Eidgenössischen Raumpla-
nungsgesetzes (RPG).  

 

3.1.3 Räumliche Auswirkungen (Koordination in materieller Hinsicht) 

A. Projekt Lagobianco 

Basis für die Richtplanfestlegung 13.VE.02, Lago Bianco (Poschiavo/Pontresina), Koordinati-
onsstand Zwischenergebnis im Jahre 2002 war das Konzessionsprojekt 95 (KP 95). Diese Ver-
knüpfung zwischen Richtplaneintrag und Projekt ist nicht mehr zutreffend. Neu gilt das Projekt 
Lagobianco als Basis für den Richtplan-Eintrag. Die vom Projekt bewirkten temporären und 
dauernden Auswirkungen werden im Konzessionsdossier thematisiert. Die Umweltbelange wer-
den mittels einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfasst und geprüft. Auf eine Wiederholung die-
ser Ausführungen wird verzichtet, es wird auf das vorliegende Konzessionsdossier verwiesen.  

In Bezug auf die räumlichen Auswirkungen des (neuen) Projektes Lagobianco wird zusammen-
fassend folgendes festgehalten: Die mit KP 95 verbundenen räumlichen Auswirkungen im Raum 
Lago Bianco (17 Meter Höherstau, totale Überflutung des Cambrena-Deltas) sind grösser als die 
räumlichen Auswirkungen des Projektes Lagobianco in diesem Raum. Die Regierung war bereit, 
diese räumlichen Auswirkungen zu akzeptieren und hat sie als vereinbar mit der Richtplanung 
bezeichnet (Beschluss Nr. 937 vom 15. August 2006). Das neue Projekt weist eine energiewirt-
schaftlich höhere Güte (1000 MW Pumpspeicherung) bei geringeren räumlichen Auswirkungen 
auf (4.35 Meter Höherstau, Überflutung nur eines Teils des Cambrena-Deltas) auf. Das heute 
vorliegende Projekt Lagobianco erreicht gegenüber dem KP 95 eine verbesserte Gesamtwir-
kung (Eingriff/Nutzen-Verhältnis). Das Projekt Lagobianco ist mit der kantonalen Raumord-
nungspolitik mindestens gleich gut vereinbar, als das von der Regierung im Jahre 2006 in 
raumplanerischer Hinsicht bereits als genehmigungsfähig beurteilte KP 95. 
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In den folgenden Abschnitten wird auf räumliche Festlegungen und Themen eingegangen, auf 
die das Projekt Lagobianco Auswirkungen hat. Diese Auswirkungen, die hier thematisiert wer-
den, haben dauernden Charakter, sie können aber auch erst nach Abschluss des Projektes in 
Erscheinung treten. Im Sinne der frühzeitigen Koordination werden die Auswirkungen bereits 
jetzt – zeitgleich  mit dem Konzessionsprojekt - abgeschätzt.  

 

B. Raum Cambrena-Delta 

Im Raum Cambrena Delta wird heute Material (Sand/Kies) entnommen. Die Qualität des Materi-
als gilt als sehr gut. Im Richtplan sind dazu räumliche Festlegungen als Ausgangslage (Aus-
gangslagen sind nicht Teil der Richtplangenehmigung, sondern haben informativen Charakter) 
in den Regionen Oberengadin und Val Poschiavo enthalten (Kapitel 7.4 Richtplan).  

Im betroffenen Raum Cambrena Delta sieht das Projekt Lagobianco einen Installationsplatz in 
der Bauphase vor und die Revitalisierung des Cambrena Deltas nach Abschluss der Bauphase. 

Bereits beim Konzessionsprojekt 95 hat die Regierung in Beschluss Nr. 937 vom 15. August 
2006 festgehalten, dass die Materialentnahme (Kiesabbau) in der Form, wie sie aktuell betrie-
ben wird, nach Fertigstellung des Projektes (gemeint ist das Konzessionsprojekt 95), nicht mehr 
gleich erfolgen kann. Die Zwischenlagerung und Verarbeitung vor Ort von Material ist in Zukunft 
nicht mehr möglich. Dieser Entscheid stützt sich unter anderem auch auf das Gutachten der 
Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) vom 31. Oktober 2005 zum 
Konzessionsprojekt 95 und wurde mit der Stellungnahme der ENHK vom 21. Dezember 2010 
erneut bekräftigt. In der Teilrevision „Landschaft“ der Nutzungsplanung der Gemeinde Pontresi-
na wurde im Cambrena Delta folgerichtig auch keine Materialabbauzone ausgeschieden, son-
dern eine Naturschutzzone bzw. eine Gefahrenzone festgelegt (Regierungsbeschluss Nr. 677 
vom 30. Juni 2009). 

Das Konzessionsprojekt „Lagobianco“ sieht denn auch die Revitalisierung des Cambrena Deltas 
vor.  

Weil in diesem Raum ein länger betriebener Installationsplatz entsteht und weil bereits mit Be-
schluss Nr. 937 vom 15. August 2006 festgelegt wurde, dass der Materialabbau in der bisher 
betriebenen Form nicht mehr möglich ist und weil das Projekt Lagobianco die Revitalisierung 
des Cambrena Deltas vorsieht, werden die beiden Standorte am Cambrena Delta (Gemeinden 
Pontresina und Poschiavo) mit dem Abschluss der Revitalisierungsarbeiten zum Projekt „Lag-
obianco“ aus dem kantonalen Richtplan gestrichen.  

Die konkreten Festlegungen für die Revitalisierung erfolgen im Rahmen des Konzessions- und 
Projektgenehmigungsverfahrens. 

 

C. Raum Li Geri (Mündung Poschiavino in den Lago di Poschiavo) 

Im Raum Li Geri beinhaltet der Richtplan eine Festlegung eines Standortes für Materialabbau. 
Gemäss Regierungsbeschluss zur Ortsplanung der Gemeinde Poschiavo (Regierungsbeschluss 
Nr. 270 vom 13. März 2007) müssen die Nutzungen vom Standort Li Geri bis Ende 2015 entfernt 
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werden. Innerhalb der Zona artigianale / industriale der Nutzungsplanung 1983 sind bis ins Jahr 
2015 nur Kiesaufbereitungsmassnahmen im Sinne des Baugesetzes Art. 65 (Fassung 1983) 
möglich. Es gibt denn auch keine Nutzungszone am fraglichen Standort. Die Gemeinde ist auf-
gefordert, für diesen Teil bis ins Jahr 2015 eine neue Nutzungsplanung zu erlassen. Diese Frist 
steht in Abhängigkeit zur Nutzung des Areals als Installationsplatz für das Projekt Lagobianco 
(Abschluss voraussichtlich 2019). 

Während der Bauphase des Projektes Lagobianco ist an diesem Standort die Materialaufberei-
tung. Der Standort Li Geri wird für die projektbezogene Materialbewirtschaftung während der 
Bauphase des Kraftwerks bis ca. 2019 gebraucht. Das Projekt sieht vor, dass das Material via 
Schiff von Camp Martin nach Li Geri transportiert wird und das aufbereitete Material auf dem 
gleichen Weg zurück nach Camp Martin transportiert wird. Der Entscheid der Regierung zur 
Konzession des Projektes Lagobianco wird den Entscheid zur Ortsplanung zu Li Geri aus dem 
Jahre 2007 ergänzen, jedoch im Grundsatz nicht ändern.  

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Betrieb in Li Geri eingestellt, die Aufbereitungsanla-
gen müssen abgebrochen werden und sollen nach Motta da Miralago verlegt werden. Dort soll 
nach dem Abschluss der Arbeiten das regionale Materialaufbereitungszentrum entstehen.  

Das Projekt Lagobianco beinhaltet die Revitalisierung des Mündungsbereichs des Poschiavino. 
Er liegt im Perimeter des GEK. Wie erwähnt muss die Gemeinde dafür auch eine Nutzungspla-
nung erlassen (RB Nr. 270 vom 13.03.2007). Der Standort Li Geri wird mit dem Abschluss der 
Revitalisierungsarbeiten zum Projekt „Lagobianco“ aus dem kantonalen Richtplan gestrichen. 

Die konkreten Festlegungen für die Revitalisierung erfolgen im Rahmen des Konzessions- und 
Projektgenehmigungsverfahrens. 

 

D. Raum Camp Martin 

In Camp Martin sind im Richtplan ein Standort für Materialabbau und Materialverwertung (Kapi-
tel 7.4. Richtplan Graubünden) sowie ein Standort für eine Inertstoffdeponie (Kapitel 7.5) festge-
legt. Die Festlegungen haben den Koordinationsstand Festsetzung.  

Der Standort wird ab ca. Ende 2012 für das Projekt Lagobianco benötigt. Dies gilt für die Vorbe-
reitungs- und die Bauphase des Repower Projektes (Sondierstollen, Materialseilbahn, Installati-
onsplatz, Materialumschlag und –verlad, diverse technische Anlagen). Ob der Standort Camp 
Martin für den Standort einer Zentrale benötigt wird (Betriebsphase), ist noch offen. Es laufen 
Abklärungen, ob die Zentrale in den Berg (Kaverne) oder auf das Areal Camp Martin zu liegen 
kommt. Entschieden wird im Rahmen der Projektgenehmigung zum Repower Projekt.  

Ob der Standort nach der Realisierung des Kraftwerkprojektes als Abbau-, Verwertungs- und 
Deponiestandort weiter in Frage kommt, ist derzeit noch offen und vom Projektgenehmigungs-
entscheid abhängig. Der Standort Camp Martin wird aufgrund des heutigen Kenntnisstandes im 
kantonalen Richtplan belassen. Würde es sich zeigen, dass der Standort nicht mehr weiter be-
trieben werden kann nach der Realisierung des Kraftwerkes, so wäre der Richtplan zu aktuali-
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sieren. Dies würde im Entscheid zur Projektgenehmigung (Art. 57 ff BWRG, Entscheid der Re-
gierung im Rahmen einer Interessenabwägung) erfolgen. 

 

E. Raum Motta da Miralago 

Beim Standort Motta da Miralago sind im Richtplan ein Standort für Materialabbau und Material-
verwertung (Kapitel 7.4. Richtplan Graubünden) sowie – nur in der regionalen Richtplanung - ein 
Standort für eine Inertstoffdeponie (Kapitel 7.5) festgelegt. Der Standort ist im kantonalen Richt-
plan als Steinabbaugebiet mit dem Koordinationsstand Vororientierung bezeichnet. 

Im regionalen Richtplan ist der Materialabbau für die Etappen 1 – 3 mit rund 84‘000 m3 festge-
setzt und der Abbau von weiteren rund 200‘000 m3 sowie die Ablagerung von unverschmutztem 
Aushubmaterial von geschätzt rund 190‘000 m3 als Zwischenergebnis bezeichnet. Ebenso ist im 
Regionalen Richtplan der Standort Motta da Miralago als Recyclingstandort festgesetzt. Die bis-
herigen Festsetzungen in der regionalen Richtplanung betreffen Volumen von weniger als 
100‘000 m3 und waren damit für die gesamtkantonale Auslegeordnung nicht relevant.  

Das Projekt der REpower sieht vor, dass unter anderem an diesem Standort überschüssiges A-
Material (verwendbar für Betonzuschlagsstoffe) aus dem Stollenausbruch abgelagert wird. Es 
gibt eine grössere projektbezogene Deponie, die im Rahmen der Konzessions- und Projektge-
nehmigung festgelegt wird. Neben den im Rahmen des Konzessionsverfahrens thematisierten 
Deponien. 

Motta da Miralago hat grösste Bedeutung für den Materialumschlag für das Repower Projekt 
und soll nach Abschluss der Bauarbeiten für das Kraftwerk als Regionaler Materialbewirtschaf-
tungsstandort dienen. In der Zielsetzung sollten am Standort Motta da Miralago zukünftig alle 
Materialverarbeitungs-Aktivitäten der Talschaft Val Poschiavo erfolgen. Dazu gehört auch die 
Betonaufbereitung. Es ist vorgesehen, die projektbezogenen Aufbereitungsanlagen von Li Geri 
nach Abschluss der Bauarbeiten für das Projekt „Lagobianco“ nach Motta da Miralago zu verle-
gen. 

Der Standort wird in der Richtplanung Motta da Miralago als Abbau-, Verwertungs- und Depo-
niestandort festgelegt. Er übernimmt die Funktionen für den wegfallenden Standort Li Geri und 
den eventuell wegfallenden Standort Camp Martin.  

Die bisherigen Abklärungen zeigen, dass die räumliche Ausdehnung der Deponie für die Reali-
sierung des Projektes Lagobianco auch ausreichend ist für den nachfolgenden weiteren Betrieb 
in der Region. Der Weiterbetrieb nach Abschluss der Bauphase erfolgt innerhalb des gleichen 
Perimeters wie die projektbezogenen Arbeiten. Dieser Perimeter ist vom Landschaftsschutzge-
biet nicht betroffen. Es ist deshalb keine Anpassung der Abgrenzung des Landschaftsschutzge-
bietes nötig (Landschaftsschutzgebiet 13.LS.16,  Motta – Selvaplana, Koordinationsstand 
Festsetzung). 

Die Festlegung der entsprechenden Nutzungszonen erfolgt zeitgerecht nach den Entscheiden 
zu Konzession und Projektgenehmigung und vor Abschluss der Bauarbeiten für das Repower 
Projekt. Die raumplanungsrechtliche Verankerung auf Stufe Nutzungsplanung wird benötigt für 
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den Zeitpunkt wenn die projektbezogenen Arbeiten abgeschlossen werden und die dauerhafte 
Nutzung der Anlagen durch die Region und die Gemeinden zur Diskussion steht. Damit wird si-
chergestellt, dass der für die Konzession und die Projektgenehmigung erforderliche Verfahrens-
weg sauber getrennt wird vom Verfahrensweg für eine dauerhafte, raumplanerischen 
Sicherstellung der Nutzung der Anlagen. 

 

F. Thema Bahninfrastruktur 

Im Zusammenhang mit dem Projekt Lagobianco werden im Raum Nordseite des Lago Bianco 
und Camp Martin zwei Abstellgleisanlagen erstellt. Ein Teil der Abstellgleisanlagen auf der 
Nordseite des Lago Bianco wird zu einem späteren Zeitpunkt von der RhB übernommen und als 
Kreuzungsgleis weiter verwendet. Eine Verwendung für den übrigen Bahnbetrieb ist soweit mög-
lich auch bereits während der Projektrealisierung von REpower vorgesehen. Das Gleis wird im 
Rahmen des Konzessions- bzw. Projektgenehmigungsverfahrens endgültig bewilligt. Die übri-
gen Anlagen haben temporären Charakter. Sie werden projektbezogen bewilligt und nach der 
Projektrealisierung rückgebaut. 

Im Raum Motta da Miralago ist zusätzlich ein weiteres Anschlussgleis angedacht. Dieses bildet 
jedoch nicht Teil des Konzessions- bzw. Projektgenehmigungsverfahrens der REpower. Dieses 
Anschlussgleis sowie ein allfälliger Weiterbetrieb oder eine Umfunktionierung des Anschluss-
gleises in Camp Martin müssten in einem neuen Verfahren auf Stufe Eisenbahngesetzgebung 
bzw. Anschlussgleisgesetzgebung bewilligt werden. Die Erwähnung dieser Optionen im Richt-
plantext hat informativen Charakter. 

 

G. Thema Optionen freihalten 

Im kantonalen Richtplan ist unter „Optionen freihalten“ die Erweiterung des Stauraumes Palü 
festgehalten. Diese Festlegung steht in Konflikt mit Festlegungen aufgrund der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung. Unter anderem wären ein Gletschervorfeld von nationaler Bedeutung 
und ein Flachmoor von regionaler Bedeutung (FM-671, Plan da Spagna) betroffen. Auch der Teil 
„Palü“ des Landschaftsschutzgebietes Passo del Bernina - Palu - Varuna ist davon betroffen. 
Dieser Teil weist aufgrund der freizuhaltenden Option auch den Koordinationsstand Zwischen-
ergebnis auf. Diese Festlegung stand in Zusammenhang mit dem Konzessionsprojekt 95. Mit 
dem neuen Projekt Lagobianco kann auf diese konfliktbeladene Festlegung verzichtet werden. 
Sie wird aus dem Richtplan gestrichen. 

 

H. Themen Landschafts- und Naturschutzgebiete 

Das Gletschervorfeld von nationaler Bedeutung „Vadret da Palü“ wurde im Jahre 2002 im Richt-
plan aufgrund der Festlegung zur Erweiterung des Stauraumes Palü lediglich mit dem Koordina-
tionsstand Zwischenergebnis beschlossen und auch so vom Bundesrat genehmigt. 
Zwischenzeitlich ist dieses Gletschervorfeld in der Verordnung über den Schutz der Auengebiete 
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von nationaler Bedeutung (Auenverordnung) gesetzlich verankert. Mit dem Wegfall der Option 
„Erweiterung Stauraum Palü“ wird das Gletschervorfeld „Vadret da Palü“ festgesetzt 

Sinngemäss dieselben Überlegungen gelten in Bezug auf das Flachmoor regionaler Bedeutung 
FM 671, Plan da Spagna, sowie in Bezug auf den Teil „Palü“ des Landschaftsschutzgebietes, 
der den Koordinationsstand Zwischenergebnis aufweist. Diese räumlichen Festlegungen werden 
neu festgesetzt.  

Der Randbereich des Lago Bianco ist im Richtplan als Landschaftsschutzgebiet mit Koordinati-
onsstand Zwischenergebnis definiert. Dieser Koordinationsstand erfolgte im Hinblick auf das 
Projekt 95. Aufgrund des geringeren Höherstaus gemäss neuem Projekt kann ein Teil dieser 
Fläche in eine Festsetzung aufgestuft werden. Von dieser Ausscheidung materiell nicht betroffen 
sind die erforderlichen und zukünftig geplanten Ausbauten oder allfällige Streckenverlegungen 
der Rhätischen Bahn. Diese baulichen Eingriffe müssen aufgrund des Eintrages als UNESCO-
Welterbe bahntechnisch und landschaftlich ohnehin höchsten Ansprüchen genügen. Sie sind 
demzufolge auch innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets nach Richtplan möglich (wie die 
bisherige Linienführung der RhB auch). 

 

I. Thema Oberflächengewässer / Schutz- und Nutzungsplanung (SNP) 

Im Zusammenhang mit dem Projekt Lagobianco wird auch eine Schutz- und Nutzungsplanung 
(SNP) nach Art. 32 lit. c Gewässerschutzgesetz (GschG) erarbeitet. Die SNP beinhaltet folgende 
Punkte: 
- (Mehr-)Nutzung: Mehrnutzung des Pilabachs (Wasserfassung Lago Bianco) und des Cro-

dalöc (es sind keine Dotierwassermengen bei diesen beiden Wasserfassungen vorgesehen).  
- Schutz: Auf der Schutzseite beinhaltet es den Schutz des Val Ursè. Während der Dauer der 

Konzession des Projekts Lago Bianco (80 Jahre) dürfen keine Wasserentnahmen aus dem 
Val Ursè erfolgen (Ausnahmen: Trinkwasserversorgung oder landwirtschaftliche Bewässe-
rung in geringem Ausmass).  

Der Schutz ist im Konzessionsvertrag in einem separaten Artikel zwischen der Gemeinde 
Poschiavo und der Repower enthalten. Die SNP ist direkt an die Konzessionsgenehmigung ge-
koppelt, die SNP ist eine der Voraussetzungen für die Konzessionsgenehmigung. Die SNP wur-
de am 14. Dezember 2012 durch den Bundesrat genehmigt.  

Der bestehende (informative) Eintrag im Richtplan GR zur SNP des Konzessionsprojektes 95 
wird angepasst. Dies erfolgt nach der Genehmigung von SNP durch den Bundesrat und der 
Konzessionsgenehmigung durch die Regierung im Sinne einer Aktualisierung des Richtplans 
nach Art. 8 KRVO. Die Anpassung betrifft die räumliche Festlegung 13.LG.01 auf Basis des Re-
gierungsbeschlusses Nr. 937 vom 15. August 2006 (siehe RIP GR, Seite 3.9 – 8). 
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3.1.4 Zusammenfassung 

A. Streichung im Richtplan 

Folgende räumliche Festlegungen werden mit der Realisierung des Projektes Lagobianco aus 
dem Richtplan entlassen: 

Kapitel 7.4, Materialabbau und Materialverwertung, Abschnitt E, Objekte: 

Objekt Nr. 
Kanton 

Objekt Nr. 
Region 

Gemeinde Standort Materialart Stand der  
Koordination 

Material-
verwertung 

Oberengadin 
11.VB.02 AB-02 Pontresina  Cambrena-Delta Kies/Sand Ausgangslage nein 
Val Poschiavo 
13.VB.01.1 13.601 Poschiavo Cambrena-Delta Kies/Sand Ausgangslage nein 
13.VB.02 13.601 Poschiavo Li Geri Kies/Sand Ausgangslage nein 
 

Anhang 1, Optionen freihalten 

Nr. 
 

Raumanspruch 1 Bemerkungen Weitere Raumansprüche Bemerkungen 

13.XY.01 Palü (Poschiavo)    
 Erweiterung Stauraum Potenzial gross Natur- u. Landschafts-

schutz 
z. T. Gletschervorfeld von 
nat. Bedeutung, L-1110 
von reg. Bedeutung, 
Flachmoor reg. Bedeutung 

 

 

B. Folgende Festlegungen werden im Koordinationsstand aufgestuft 

Kapitel 3.6, Landschaftsschutz, Abschnitt E, Objekte: 

Nr.  
Kanton 

Nr. 
Region 

Bezeichnung Stand der  
Koordination 

Bemerkungen 

Val Poschiavo 
13.LS.01R 1 Passo del Bernina – Palü – 

Varuna (IFP) 
Festsetzung BLN–1908 Oberengadiner Seenlandschaft und 

Berninagruppe erweitert; teilweise Eidg. Jagdbann-
gebiet 

  Palü Festsetzung Teilgebiet, in dem die Optionen langfristig freigehal-
ten werden, 13.XY.01 

  Lago Bianco Zwischener-
gebnis 

Teilweise Eidg. Jagdbanngebiet, 13.VE.02 

 

 

Kapitel 3.7, Naturschutz, Abschnitt E, Objekte – Auen / Objekte – Flachmoore: 

Nr. Name Bedeutung Bemerkungen Stand der  
Koordination 

Gemeinden 

I-1254 Vadret da Palü national Wasserkraftnutzung 13.XY.01, 
Optionen freihalten 

Festsetzung Poschiavo 
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FM-671 Plan da Spagna regional Wasserkraftnutzung 13.XY.01 Fesetzung Poschiavo 
 

Kapitel 7.2.2, Stromproduktion in grösseren Anlagen, Abschnitt E, Objekte: 

Nr. 
Kanton 

Objekt Energiewirtschaftliches Potenzial Stand der  
Koordination 

13.VE.02 Lagobianco (Poschiavo/ Pon-
tresina) 

Projekt Lagobianco, Pumpspeicherwerk mit ca. 1000MW 
Leistung, parallel laufendes Konzessionsverfahren 

Festsetzung 

 

Kapitel 7.4, Materialabbau und Materialverwertung, Abschnitt E, Objekte: 

Objekt Nr. 
Kanton 

Objekt Nr. 
Region 

Gemeinde Standort Materialart Stand der  
Koordination 

Material-
verwertung 

Val Poschiavo 
13.VB.09.2 13.601 Brusio Motta da Miralago Steine Festsetzung ja 
 

C. Folgende Festlegungen sind neu: 

Kapitel 7.5, Abfallbewirtschaftung, Abschnitt E, Objekte: 

Objekt Nr. 
Kanton 

Objekt Nr. 
Region 

Gemeinde Flurbezeichnung Typ, Anlage Abfallart, Bemerkungen Stand der  
Koordination 

Val Poschiavo 
13.VD.09 ……. Brusio Motta da Mira-

lago 
Inertstoff Materialablagerung und Inertstoffe 

(vgl. 13.VB.09), Gesamtvolumen 
ca. …….  

Festsetzung 

 

 

3.2  Gewässerentwicklungskonzept (GEK) Valposchiavo 

3.2.1 Beschrieb 

Im Valposchiavo fehlt zurzeit ein übergeordnetes Steuerungsinstrument, das die Planung und 
die ganzheitliche Koordination von Revitalisierungs- und Hochwasserschutzmassnahmen an 
Gewässern sicherstellt. Für solche Massnahmen fehlt eine Grundlage, anhand der die grund-
sätzliche Realisierbarkeit aus gesamtheitlicher Sicht geprüft werden kann und die Massnahmen 
aufeinander abgestimmt werden können. Mit einer solchen Grundlage erhöht sich die Gewähr, 
dass sich Revitalisierungen auf gezielte, unter einander abgestimmte Massnahmen ausrichten 
und sich nicht auf zufällige Einzelmassnahmen beschränken.  

Das Gewässerentwicklungskonzept Valposchiavo, kurz „GEK Valposchiavo“ stellt diese Grund-
lage dar. Das GEK Valposchiavo wurde im Zeitraum von Ende 2009 bis Anfangs 2011 erarbei-
tet. Das GEK wurde von der Begleitgruppe am 17. Februar 2011 verabschiedet. Die Mitglieder 
der Begleitgruppe haben das GEK unterzeichnet und dokumentieren damit dessen breit abge-
stützte Erarbeitung. Das GEK Valposchiavo besteht aus einem Bericht, Beilagen und dazuge-
hörenden Plänen Das GEK will einerseits 
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- die Realisierbarkeit der erforderlichen Ersatzmassnahmen des Projektes Lagobianco sicher-
stellen und andererseits 

- für weitere geplante Revitalisierungs- und Hochwasserschutzmassnahmen am Poschiavino 
und dessen Seitengewässern eine konzeptionelle Grundlage sein. 

 

Das GEK Valposchiavo wird inhaltlich in Anlehnung an den Generellen Wasserbauplan gemäss 
Art. 4 des kantonalen Wasserbaugesetzes ausgearbeitet. Durch die Umsetzung im regionalen 
Richtplan wird die Behördenverbindlichkeit erreicht. Mit der regionalen Richtplanung erhält es 
die Form eines behördenverbindlichen, übergeordneten und politisch legitimierten Konzeptes. 
Damit wird eine behördenverbindliches Instrument parallel zum Konzessionsgenehmigungsge-
such zum Projekt Lagobianco geschaffen. Für die räumliche Entwicklung der Gemeinden und 
der Region, aber auch für die Repower und die Umweltorganisationen ist dies eine der Voraus-
setzungen für die Realisierbarkeit der Ersatzmassnahmen. 

 

 

3.2.2 Koordination in formeller Hinsicht 

Kantonaler und regionaler Richtplan Valposchiavo werden inhaltlich und formell koordiniert. Es 
gibt Inhalte, die von kantonaler und regionaler Bedeutung sind und solche, die von regionaler 
Bedeutung sind. Die Festlegung von diversen Inhalten auf gesamtkantonaler Ebene macht kei-
nen Sinn, weil diese Inhalte spezifisch für die Region von Bedeutung sind.  

Die Umsetzung des regionsspezifischen GEK erfolgt ausschliesslich im Regionalen Richtplan 
Gewässerentwicklungskonzept Valposchiavo, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen (kurz RRIP 
GEK).  

Jene Abschnitte des GEK-Korridors, die für Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen vorgesehen 
sind, werden im RRIP entsprechend festgesetzt. Jene Abschnitte des GEK-Korridors, die even-
tuell ergänzend für Ersatz- und Ausgleichmassnahmen vorgesehen sind, werden ebenfalls ge-
sondert dargestellt. Diese Abschnitte sind „in Reserve“, wenn es sich zeigen würde, dass die 
definitiv reservierten Flächen (Koordinationsstand Festsetzung im regionalen Richtplan) für die 
durch das Projekt „Lagobianco“ induzierten Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen nicht ausrei-
chen würden. Im Konzessionsgenehmigungsverfahren UVB 1.Stufe sind diese Flächen nicht 
„fest“ vorgesehen. Konkret betroffen sind die Abschnitte des GEK in La Rösa / Val Becal. Ob 
diese Flächen benötigt werden, entscheidet sich letztlich im Projektgenehmigungsverfahren. 
Aufgrund dieser Sachlage erhalten diese Flächen den Koordinationsstand Zwischenergebnis im 
RRIP. 

Im Kantonalen Richtplan wird das GEK in der Kartendarstellung als Hinweis aufgenommen. Es 
sind auch räumliche Festlegungen von kantonaler Bedeutung betroffen, die aufgrund des RRIP 
GEK angepasst werden müssen. 
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3.2.3 Räumliche Auswirkungen (Koordination in materieller Hinsicht) 

A. Raum Li Geri / Mündung Poschiavino in den Lago Poschiavo 

Die nordöstliche Seespitze im Mündungsbereich des Poschiavino (Satellitensee Botul) wird 
durch einen Deltafortsatz abgetrennt. Der neue See ist fischaufstiegsgerecht an den Lago di 
Poschiavo angebunden, ist aber auch unabhängig von Seespiegelschwankungen aufgrund des 
Kraftwerkbetriebs. Damit werden naturnahe Stillwasserbereiche,  ökologisch wertvolle Uferbe-
reiche sowie Naherholungsräume geschaffen. 

Im geltenden regionalen Richtplan Landschaft aus dem Jahre 1998 ist der Seeuferbereich west-
lich der Mündung in den Lago di Poschiavo bis zur bestehenden Badeanstalt als Landschaft-
schutzgebiet von regionaler Bedeutung festgesetzt.  

Im regionalen Richtplan Sommertourismus aus dem Jahre 1998 ist im Gebiet Botul, östlich des 
Mündungsbereichs des Poschiavino, im Bereich des zukünftigen Satelitensees eine geplante 
Badeanlage eingetragen.  

In der Ortsplanung der Gemeinde Poschiavo sind diese Entwicklungsziele auf regionaler Ebene 
mittels einer Freihaltezone westlich des Mündungsbereichs und einer Tourismuszone östlich des 
Mündungsbereichs umgesetzt.  

Mit Regierungsbeschluss Nr. 625 vom 29. April 2003 nahm die Regierung alle zonenplaneri-
schen Festlegungen innerhalb eines zusammenhängenden Perimeters im Mündungsbereich 
von der Genehmigung aus. Mit Beschluss Nr. 270 vom 13. März 2007 traf die Regierung dann 
konkrete Entscheide für den fraglichen Bereich. Konkret wurden die zona artigianale mit Aufla-
gen betreffend Gewässerabstand genehmigt, die Landwirtschaftszone östlich der ARA mit Auf-
lagen genehmigt, der Heckenstreifen nicht genehmigt, die Industriezone im Mündungsbereich 
nicht genehmigt – dafür die gleichenorts gelegene, ursprüngliche Kiesabbauzone aus dem Jahre 
1983 mit dem entsprechenden Baugesetzartikel bis ins Jahr 2015 übergangsmässig in Kraft ge-
setzt und die Kiesaufbereitungs- sowie die Kiesabbauzone, welche teilweise im See liegt, bis ins 
Jahr 2015 genehmigt. 

Diese Flächen werden teilweise vom GEK-Korridor und teilweise von geplanten Ersatz- / Aus-
gleichsmassnahmen beansprucht. Weil die Kiesaufbereitung in Li Geri bedingt durch den Instal-
lationsplatz für das Projekt Lagobianco ab 2013 – 2019 erfolgt, wird die Umsetzung der 
Massnahmen im Mündungsbereich ohnehin erst nach Abschluss der Bauarbeiten, konkret ab 
2019, erfolgen können. Im Flussabschnitt Mündung bis Camping Le Prese sind die Konflikte mit 
den bestehenden Nutzungen eher marginal. Betroffen werden ein Teil der Fruchtfolgeflächen 
sowie randlich die Campingzone. Im Rahmen der Ausarbeitung der konkreten Ersatz- / Aus-
gleichsmassnahmen sind diese Konfliktsituationen zu bereinigen. Im Übrigen weisen sowohl der 
Regionale Richtplan als auch die kommunale Nutzungsplanung in diesem Fluss- und Seeab-
schnitt synergetische Zielsetzungen zum GEK auf; konkret angesprochen sind die Freihaltezo-
nen und die Tourismuszone.  
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B. Landschaft 

Der Themenbereich Landschaft im kantonalen Richtplan umfasst die Einzelthemen Landwirt-
schaft, Wald, Regionalpärke, Kulturlandschaften, Landschaftsschutz, Naturschutz, Wildlebens-
räume und Jagd, Oberflächengewässer und Fischerei, Naturgefahren und Boden.  

Kantonaler und regionaler Richtplan und die Nutzungsplanungen der Gemeinden (Brusio und 
Poschiavo) beinhalten verschiedene Festlegungen, die sich unter anderem auf die Inventar-
grundlagen von Bund und Kanton abstützen. Teilweise liegen diese Festlegungen im GEK-
Korridor und im vorgesehenen Perimeter für die Ersatz-/ Ausgleichsmassnahmen innerhalb des 
GEK-Korridors.  

Diese Festlegungen können teilweise mit den Aussagen im GEK in Konflikt treten - oder auch 
Synergien schaffen. Die Umsetzungen des GEK in den RRIP oder die NUP behandeln die Kon-
flikt- und Synergiebereiche konkret. Zum Beispiel: Schlägt das GEK die Aufweitung eines Fluss-
abschnitts vor, wirkt sich dies direkt auf die heute bestehende Nutzung innerhalb dieses GEK-
Perimeters aus. Die bisherige Nutzung kann nicht mehr in derselben Weise stattfinden.  

Konkret sind folgende „Konflikte“ im Sachbereich Landschaft zwischen der rechtskräftigen 
Richt– und Nutzungsplanung und den vorgeschlagenen GEK-Korridoren vorhanden:  
- Fruchtfolgeflächen (FFF): siehe Abschnitt „spezielle Vertiefung zur Landwirtschaft“ 
- Randliche Überlagerung Magerwiese (Abschnitt Permunt) 

Mit dem GEK treten verschiedene Synergien mit Natur- und Landschaftsschutzgebieten und -
zonen, Freihaltezonen, Grundwasser- und Quellschutzzonen, Natur- und Landschaftsschutzin-
ventare, Amphibienlaichgebiete und Auen auf. 

Nicht im Detail untersucht wurden die Auswirkungen auf die Gefahrenzonen 1 und 2, die Wild-
schutzgebiete, die siedlungsgliedernden Freiräume und die Pufferzonen des UNESCO Welter-
bes „Rhätische Bahn in der Landschaft Albula / Bernina“. Die Gefahrensituation entlang des 
Poschiavino ist Grundlage für das GEK. Die übrigen Aspekte (Wildschutz, siedlungsgliedernde 
Freiräume, UNESCO-Welterbe) sind durch das GEK nicht im negativen Sinne betroffen. 

 

C. Spezielle Vertiefung zur Landwirtschaft 

Für die Landwirtschaft ist das GEK relevant, weil gut bewirtschaftbare Flächen vom GEK bean-
sprucht werden. Es geht um die Produktionsgrundlage Boden für die Landwirtschaft. Es sind 
auch Fruchtfolgeflächen (FFF) betroffen. 

Bei den FFF handelt es sich jedoch weitgehend nur um einen „scheinbaren“ Konflikt: von den 
FFF betroffen sind der kantonale Richtplan und der Sachplan FFF des Bundes. Der Kanton GR 
muss gemäss Sachplan FFF des Bundes den Mindestumfang von 6‘300 ha FFF sicherstellen. 
FFF stellen sicher, dass auch in Zeiten gestörter Nahrungsmittelzufuhr die Versorgung mit Nah-
rungsmitteln sichergestellt werden kann. Das GEK führt zum „scheinbaren“ Verlust von 10 - 11 
ha FFF – wieso nur „scheinbar“: Das Eidgenössische Gewässerschutzgesetz (GschG) bestimmt 
seit dem 1. Januar 2011, dass es innerhalb des Gewässerraumes keine FFF mehr gibt und dass 
innerhalb des Gewässerraumes „extensiv gestaltet und bewirtschaftet“ werden muss (Art. 36a 
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Abs. 3 GschG1). Ob der Kanton GR mit dieser vom Bund selbst veranlassten Änderung in Zu-
kunft auch noch 6‘300 ha FFF sicherstellen muss (und kann), ist noch nicht bekannt. Weil sich 
der GEK-Korridor innerhalb des Gewässerraumes befindet, ist der Verlust an FFF und gut be-
wirtschaftbaren produktiven Böden nur „scheinbar“, weil die FFF seit 1. Januar 2011 im GEK-
Korridor von Gesetzes her keine mehr sind und die Bewirtschaftung dieser Flächen gesetzlich 
geregelt ist. Konkret befinden sich 12,2 ha innerhalb des GEK Korridors in der FFF (11,0 ha in 
der Gemeinde Poschiavo und 1,2 ha in der Gemeinde Brusio). Von diesen total 12.2 ha FFF im 
GEK Perimeter sind aber nur 1,6 ha effektiv innerhalb der Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen 
für das Projekt Lagobianco. Nur diese Flächen FFF sind nach Realisierung des Projektes und 
der zugehörigen Ersatzmassnahmen effektiv verloren. In Relation zur gesamtkantonalen FFF-
Fläche und zur Bedeutung des Projektes Lagobianco ist dieser Verlust tragbar. 

Die Landwirtschaft ist durch die Umsetzung des GEK Valposchiavo inkl. der Ersatzmassnahmen 
des Projektes Lagobianco betroffen. Sie wäre auch ohne GEK durch die Änderung des GSchG 
betroffen. Das GEK bietet für die Landwirtschaft im Valposchiavo eine Chance, die sie genutzt 
hat: Damit diese Betroffenheit möglichst gering ausfällt, hat die Untergruppe GEK-Landwirtschaft 
gebildet aus Interessenvertretern der Landwirtschaft folgende Ziele für die Landwirtschaft mit 
nachfolgendem Solidaritätsansatz und den Prioritäten erarbeitet: 

Bei der Umsetzung der Kompensationsmassnahmen soll aus Sicht der Landwirtschaft ein „soli-
darischer Ansatz“ gewählt werden. Damit bezweckt werden einerseits ein möglichst geringer 
Verlust von produktivem Landwirtschaftsland und andrerseits eine Zuweisung dieser Flächen an 
die Gemeinden, welche den Verlust auch zu verantworten haben. Zudem sollen die Kompensa-
tionsmassnahmen so gestaltet werden, dass jeder Betrieb des Landwirtschaftssektors in den 
Genuss der Vorteile der Kompensationsmassnahmen kommen kann. 

Die Kompensationsmassnahmen zugunsten der Landwirtschaft erfolgen nach folgenden Priori-
täten: 

- Produktive Fläche erhalten:  
In einem ersten Schritt soll versucht werden, so wenig produktive Fläche wie nur möglich 
zu verlieren und möglichst viele der neuen Flächen im Realersatz nutzbar zu machen. 
Beim Realersatz stellt sich das Problem der qualitativen Gleichwertigkeit der Böden. 

- Produktionsoptimierung:  
In einem zweiten Schritt wird versucht, auf den verbleibenden Flächen die Produktion zu 
optimieren und soweit wie möglich zu intensivieren. Hier stellt sich allerdings das Prob-
lem der Nachhaltigkeit. Deshalb bietet sich praktisch nur eine Produktionsoptimierung 
durch technisch-organisatorische Vorkehrungen wie Bewässerungsanlagen, betriebliche 
Zusammenarbeit, geeignete Neuzuteilung, Neuparzellierung oder Know-how-Austausch 
an. 

1  Die Kantone sorgen dafür, dass der Gewässerraum bei der Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt sowie extensiv gestaltet 
und bewirtschaftet wird. Der Gewässerraum gilt nicht als Fruchtfolgefläche. Für einen Verlust an Fruchtfolgeflächen ist nach den 
Vorgaben der Sachplanung des Bundes nach Artikel 13 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 Ersatz zu leisten. 
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- Neue Einkommensquellen:  
Der Landwirtschaftssektor soll schliesslich neue Einkommensquellen erschliessen, um 
den Verlust an Boden zu kompensieren. 

Auf Basis eines solidarischen Kompensationsprinzips und unter spezieller Berücksichtigung des 
Potenzials zur Besserstellung des gesamten landwirtschaftlichen Sektors werden eine Haupt-
massnahme und drei Begleitmassnahmen vorgeschlagen. 

Hauptmassnahme: 

- Stichwort: Produzentenpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Dienstleistungen 
erhöhen: Die Anerkennung der hohen Qualität der landwirtschaftlichen Produkte des Ta-
les und der besonderen Bewirtschaftungsform der Puschlaver Landwirtschaft im Ein-
klang mit Natur und Landschaft wird durch geeignete Aktivitäten und Programme 
angestrebt. Diese anerkannte hohe Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und 
Dienstleistungen soll auf dem Markt zu besseren Produzentenpreisen führen. 

Die drei Begleitmassnahmen sind die Folgenden: 

- Durch die Wiedergewinnung von brach liegenden Flächen, wo ökonomisch, ökologisch 
und agronomisch sinnvoll, wird Realersatz für die verlorene landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen gesucht. 

- Die Realisierung des laufenden Bewässerungsprojekts wird vorangetrieben. Im Bewäs-
serungsperimeter soll eine Landumlegung durchgeführt werden. Sie ermöglicht, die Vor-
teile der Aufwertung durch die Bewässerung und die Bodenverluste aufgrund der 
Renaturierungen solidarisch zu verteilen. 

- Die Produktion von erneuerbarer Energie (Photovoltaik, Photothermik und Biogas) in der 
Landwirtschaft soll gefördert werden. 

Die Umsetzung des erwähnten Massnahmenpakets wird durch folgende Vorkehrungen gesi-
chert: 

- Die Prinzipen, Ressourcen und Verantwortlichkeiten zur Umsetzung des Massnahmepa-
kets sind in einer Vereinbarung zwischen Gemeinde, lokaler Bauernvereinigung und 
Repower festgehalten (Vereinbarung vom September 2010). 

- Einige Details zum Umsetzungsprozess wurden in einem die Vereinbarung begleitenden 
technischen Dokument skizziert. 

- Verschiedene Detailelemente der Hauptmassnahmen sowie die Einbettung der Begleit-
massnahmen im Gesamtkontext werden im partizipativen Prozess einer landwirtschaftli-
chen Planung (im Valposchiavo als Programma di Sviluppo dello Spazio Rurale PSSR 
bezeichnet) geklärt bzw. definiert. Die Zielsetzung, der Auftrag, der Kostenrahmen, die 
Finanzierung und die Organisation des PSSR sind in einer Vereinbarung zwischen den 
beiden Gemeinden des Valposchiavo und der Regione Valposchiavo festgehalten wor-
den. 
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D. Siedlung 

Der Teilbereich Siedlung im kantonalen Richtplan umfasst neben anderem die Einzelthemen 
Siedlungsgebiet und Ausstattung, Siedlungsqualität und schützenwerte Ortsbilder resp. Objekte. 
Betroffen sind vom GEK-Korridor folgende Bauzonen- oder Baugebietsausscheidungen der 
Gemeinde Poschiavo und der Gemeinde Brusio: 

- Poschiavo; Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in Gleri (Schiessanlage) 

- Poschiavo; Tourismuszone in Gleri 

- Poschiavo; Kernzone in La Rasiga (Departementsverfügung 15/10 vom 15. Juni 2010, 
Genehmigung Zona Nucleo erfolgt) 

- Poschiavo; Reservebaugebiet im Abschnitt Li Curt, Vial - Annunziata, das früher einmal 
als von Industrie-/Gewerbegebieten thematisiert wurde (siehe auch Verkehr). 

- Brusio; Casai Parzelle Nr. 2239, randliche Betroffenheit Industriezone 

Diese Betroffenheiten sind marginal und lassen sich bei der weiteren Konkretisierung der Mass-
nahmen des GEK auf Stufe Nutzungsplanung bereinigen. 

 

E. Verkehr 

Im Kantonalen Richtplan ist unter Optionen freihalten die Umfahrung Poschiavo festgelegt. Die-
selbe Umfahrung ist im Regionalen Richtplan Valposchiavo mit der Priorität 1 eingeteilt, was be-
deutet, dass eine vertiefte Prüfung, Projektierung und Realisierung bis ins Jahr 2015 – 2030 
erfolgen werden soll. Dieselbe Prioritätsbezeichnung haben die Umfahrungen San Carlo, Le 
Prese und Campocologno.  

Der Priorität 2 oder 3 zugeordnet sind die Umfahrungen der Fraktionen Brusio, San Antonio und 
Campascio. In den Ortsplanungen der Gemeinden Poschiavo und Brusio sind in den jeweiligen 
Generellen Erschliessungsplänen die entsprechenden freizuhaltenden Bereiche und die groben 
Linienführungen verzeichnet, die zur Freihaltung des Trassees dienen sollen.  

Die Umsetzung GEK hat Auswirkungen auf den Korridor der Umfahrung Poschiavo: Betroffen ist 
der südliche Anschluss Poschiavo, Abschnitt Höhe Li Curt, an die bestehende Kantonsstrasse. 
Dort liegt der GEK-Korridor, in welchem Revitalisierungsmassnahmen vorgesehen sind. Der 
GEK-Korridor in diesem Raum liegt im Gewässerraum nach Art. 36a GschG. Die Umfahrung ist 
im gegebenem Zeitpunkt in diesem Abschnitt an die neuen Rahmenbedingungen des GEK an-
zupassen.  

Nr. 
 

Raumanspruch 1 Bemerkungen Weitere Raumansprüche Bemerkungen 

13.XY.03 Poschiavo (Ost)    
 Umfahrung, Freihaltung Tras-

se 
Finanzierung offen Siedlungsentwicklung und 

Landschaftsschutz 
13.LS.09R 
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Die übrigen Umfahrungskorridore sind von der richtplanerischen Umsetzung des GEK nicht di-
rekt betroffen. 

 

3.3 Fazit 

Als GEK-Korridor wird der Planungsperimeter des GEK Valposchiavo bezeichnet, welcher im 
regionalen Richtplan kartographisch festgehalten ist. Innerhalb dieses Korridors sollen Mass-
nahmen stattfinden. Der GEK-Korridor wurde auf der Basis der Bestimmungen des neuen Ge-
wässerschutzgesetzes (GSchG, ab 1.Januar 2011 in Kraft) und der dazugehörigen Verordnung 
(E-GSchV, Inkraftsetzung 1. Juni 2011) unter Berücksichtigung der naturräumlichen Möglichkei-
ten, sowie bereits bestehender Infrastrukturanlagen bestimmt. Beim GEK-Korridor handelt es 
sich nicht um den Gewässerraum nach Art. 36a GschG, sondern um einen Korridor, welcher ei-
ne Breite bestimmt. Dieser ist nicht parzellenscharf und ist lateral bis zu einem gewissen Mass 
flexibel; d.h. der Korridor kann in der Detailplanung in seitlicher Lage noch Verschiebungen er-
fahren. Das Ausmass dieser lateralen Verschiebung ist abhängig von den örtlichen Gegebenhei-
ten. Damit wird gewährleistet, dass die Betroffenheit landwirtschaftlicher oder anderer 
Nutzungsflächen in der weiteren Planung und in der Projektierung konkreter Massnahmen mi-
nimiert resp. optimiert werden kann. Dies betrifft neben den landwirtschaftlich hochwertigen Flä-
chen auch die randlich betroffenen Bauzonen und Baugebiete. 

Im kantonalen Richtplan wird für die öffentliche Auflage und die Vorprüfung beim Bund der GEK-
Korridor und die für Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen vorgesehenen Korridorabschnitte als 
Hinweis dargestellt. Aufgrund der Umsetzung des GEK sind keine weiteren Anpassungen erfor-
derlich, als diejenigen, die in diesem Bericht bereits erwähnt sind. 

 

4. Koordination mit der regionalen Richtplanung 
Die Ziele, Prioritäten, Massnahmen und Vorkehrungen zum Schutz der landwirtschaftlichen Er-
tragsfähigkeit werden aufgrund der regionalen Abstützung und Bedeutung im Regionalen Richt-
plan behördenverbindlich festgelegt. Auch der GEK-Korridor und die für die Ersatz- und 
Ausgleichsmassnahmen vorgesehenen Korridorabschnitte sind in der regionalen Richtplankarte 
behördenverbindlich festgelegt. Der regionale Richtplan wird von der Regierung genehmigt, 
gleich wie auch die Konzession. Dies erfolgt im koordinierten Verfahren mit der Anpassung des 
Kantonalen Richtplans und dem Konzessionsverfahren für das Projekt Lagobianco.  

Eine konkrete, grundeigentümerverbindliche Umsetzung soll in der Folge auf Nutzungsplanebe-
ne parallel zu den konkreten Umsetzungsprojekten erfolgen. 

5. Grundlagen 
- Konzessionsdossier Projekt Lagobianco 
- Gewässerentwicklungskonzept (GEK), Stand Verabschiedung Begleitgruppe vom 17. Feb-

ruar 2011  
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- Kantonaler Richtplan 2000 (KRIP) (www.richtplan.gr.ch) 
- Regionaler Richtplan Val Poschiavo; Richtplanvorhaben Landschaft, Tourismus, Verkehr, 

Ver- und Entsorgung vom 17.11.1998, ergänzt am  13. September 2005. 
- Natur- und Landschaftsinventar des Kantons (www.egeo.gr.ch > Karten > Naturschutz) 
- Grundlagen Richtplanung Siedlung (www.egeo.gr.ch > Karten > Richtplanung) 
- Kommunale Nutzungsplanungen (www.egeo.gr.ch > Karten > Nutzungsplanung); aktualisier-

te Ortsplanungen der Gemeinden Poschiavo und Brusio, Stand Februar 2011 
- Gewässerschutzkarte (www.egeo.gr.ch > Karten > Gewässerschutz) 

 

 

6. Verfahrenskoordination 
Nach Art. 25a des Eidg. Raumplanungsgesetzes sind bei Bauten oder Anlagen, die Verfügun-
gen mehrerer Behörden erfordern, die Verfahren zu koordinieren. Diese Pflicht für die Verfah-
renskoordination kann grundsätzlich auch auf die Planungsverfahren angewendet werden. Mit 
dem koordinierten Auflage- und Beschlussverfahren des kantonalen und des regionalen Richt-
planes und des Konzessionsprojektes wird die Koordinationspflicht stufengerecht umgesetzt. 

 

 

7. Ergebnisse aus den Verfahrensschritten 
7.1 Vorprüfung der regionalen Richtplanung und Vorvernehmlassung der Richt-

plandokumente bei den Gemeinden und der Regione Valposchiavo 

Mit der Vorprüfung bzw. Vorvernehmlassung wird sichergestellt, dass zuhanden der öffentlichen 
Auflage keine widersprüchlichen oder nicht abgesprochenen Inhalte in den Dokumenten sind. 

Aus diesem Verfahrensschritt ergaben sich zuhanden der Dokumente einige Präzisierungen, die 
direkt in die Dokumente eingebaut wurden. Es erfolgten keine konzeptionellen Änderungen. 

Über diesen Verfahrensschritt gibt es eine kurze tabellarische Zusammenstellung, die den Ab-
sendern von Stellungnahmen zugestellt wurde. 

 

7.2 Ergebnisse der öffentlichen Auflage 

Die öffentliche Auflage der kantonalen und regionalen Richtplanung erfolgte vom 3. Januar 2012 
bis 1. Februar 2012 zusammen und koordiniert mit der öffentlichen Auflage des Konzessionspro-
jektes Lago Bianco. Damit wird der Koordinationspflicht nach Art. 25a Bundesgesetz über die 
Raumplanung Folge geleistet.  

Die Vorschläge und Einwendungen wurde ausgewertet und geprüft. Es gibt darüber einen eige-
nen Auswertungsbericht. Dieser ist Bestandteil der Richtplandokumente und wird auf dem Inter-
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net publiziert. Aus dem Bericht geht hervor, dass keine Vorschläge und Einwendungen einge-
gangen sind, die der Richtplananpassung entgegenstehen. 

 

7.3 Ergebnisse der Vorprüfung des kantonalen Richtplans durch den Bund 

Der Bund hat sich mit Bericht vom 20. März 2012 zur Vorlage geäussert. Zusätzlich zu den ver-
schiedenen Bundesfachstellen äusserte sich zum Vorhaben auch die Eidgenössische Natur- 
und Heimatschutzkommission (ENHK). Alle Vernehmlassungen sind im Bericht des Bundesam-
tes für Raumentwicklung zusammengefasst. Der Bund kann der Festsetzung des Vorhabens 
Lagobianco (Objekt 13.VE.02) im KRIP, unter dem Vorbehalt der abschliessenden Beurteilung 
der Wasserfassung Palü im Rahmen des Konzessionsprojekts, zustimmen. Insbesondere wer-
den verschiedene mit dem Vorhaben direkt oder indirekt verknüpfte zusätzliche Massnahmen 
bspw. betreffend Cambrenadelta, Naturschutzgebiete GEK Korridor begrüsst. Gewünscht wird 
eine Differenzierung der Flächen mit FFF Qualität die im Gewässerraum liegen, und vorderhand 
weiterbestehen, gegenüber denjenigen FFF-Flächen, welche infolge von Ersatz- und Aus-
gleichsmassnahmen bei Projektrealisierung definitiv verlustig gehen; sodann auch ein Nachweis 
zur gesamtkantonalen FFF-Bilanz. 

Dem Wunsch des Bundes, die Festlegungen des Richtplans zum Gewässerraum (Kap. 3.9) in 
Bezug auf die neuen Bestimmungen (Art. 36a GSchG) zu überprüfen und anzupassen, kommt 
der Kanton im Rahmen der Konkretisierung des laufenden kantonalen Umsetzungsprojektes zur 
Ausscheidung der Gewässerräume nach und nicht im laufenden Verfahren zur Richtplananpas-
sung zum Projekt Lagobianco. 

Zusammenfassend kommen die Bundesstellen zum Schluss, dass den vorliegenden Richtplan-
anpassungen im Zusammenhang mit dem Vorhaben Projekt Lagobianco zugestimmt werden 
kann. 

 

7.4 Schlussfolgerungen 

Aus den erfolgten Verfahrensschritte gehen keine Punkte hervor, die gegen die Richtplan-
anpassung sprechen.  

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Kanton Graubünden macht Regierung die 
detaillierte Abwägung der Interessen in der Beschlussfassung zum Konzessionsprojekt und er-
teilt gleichzeitig sämtliche stufengerechten Bewilligungen, soweit dies aufgrund des Standes der 
Projektausarbeitung möglich ist. Dies gilt insbesondere auch für die Bau- und Ausnahmebewilli-
gung nach Raumplanungsrecht (Verfahren nach Art. 55 BRWG). In diesem Verfahren macht die 
Regierung eine Abwägung sämtlicher berührter öffentlicher Interessen. Im Entscheid zur Richt-
plan-Anpassung stützt die Regierung sich auf diese Interessenabwägung ab, soweit dies die Be-
lange des Konzessionsprojektes betrifft. Damit setzt die Entscheidinstanz die bis anhin erfolgte, 
stufengerechte  Abstimmung aller sachrelevanten, laufenden Beschluss- und Genehmigungs-
verfahren kohärent fort. 
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